
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Beitragsordnung 

 
 
 
Die Mitgliederversammlung des FC Bächel e.V. hat am 23.04.2024 folgende Beitragsordnung 
– die ab 24.04.2024 in Kraft tritt – beschlossen: 
 

1. Alle Vereinsmitglieder zahlen einen Mitgliedbeitrag, der jährlich am 01. Februar 
eingezogen wird 

a. Das Mitglied erteilt dem Verein hierfür ein SEPA-Lastschriftmandat 
b. Eine Überweisung ist bis 01. Februar möglich  
c. Barzahlung ist ausgeschlossen  
d. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit 

 
2. Der jährliche Beitrag beträgt: 

a. Erwachsene (ab 18 Jahren) - 60,00 € 
b. Kinder/Jugendliche (bis 17 Jahren/Schüler/Studenten/Azubis bis 25 Jahren) - 

42,00 € 
c. Ehepaare / Familien mit 1 Kind/Jugendliche - 102,00 € 
d. Bei Vereinsbeitritten währen des Kalenderjahres gliedert sich der Beitrag wie 

folgt: 
- Beitritt 01.01. – 31.01. = voller Beitrag  
- Beitritt 01.04. – 30.06. = ¾ Beitrag  
- Beitritt 01.07. – 30.09. = ½ Beitrag 
- Beitritt 01.10. – 31.12. = ¼ Beitrag  

Grundlage ist der zum Zeitpunkt des Beitrittes gültige Beitrag. 
 
Kündigungen die nach dem 31.12. erfolgen, können bei der Beitragserhebung zum 01.02. 
des Folgejahres nicht berücksichtigt werden. Erfolgt eine Kündigung nach dem 31.12. ist der 
gesamte Beitrag für das Kalenderjahr zu leisten.  
 

3. Die Mitgliedsbeiträge richten sich nach den Vorgaben vom Landessportbund 
Rheinland-Pfalz. 

a. Die Beiträge passen sich automatisch – aber mit Bekanntgabe auf unserer 
Homepage www-fc-baecel.de – den Vorgaben vom Landessportbund 
Rheinland-Pfalz an.  

 
4. Bei Kündigung ist eine Rückerstattung ausgeschlossen. (Kündigungsfrist siehe 

Satzung)  
 


